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79 Anfrage~~nntwortung. 
zu 

Zu der von den Abgeordneten T a z r c i t e r, M a y ll' hof e r, 

S 0 j. d 1 und Genosscn in der Sitzung des Nationalrates vom 11·.J'lUli 1~47 in der 

Angelegenheit del' bäl,1erl,ic}lcn U:nterst.ü~,~.Asvere}n,e gestclltcnAnfrage . 
teilt Bundesminister für Inneres Hol m c r schriftlich mit: 

Schon das Vcrcinsgl!sctzvom 15,November 1887 enthält D:!:l § 2 die Be­

stimmung 1 dass Vereine für VersichcrungsgeE>chäfte n[l.ch diesem Gesetz nioht errich­

tetwerden d'1rf,on. Im Laufe dar Jahrzehnte' hatte sich nun allerdings bei den 

Vereinsbehörden die PraxJ,s entwickelt, die· Bildung von Unterstützungsvereinen, 

deren Vercinszwcck den Versicherungsgeschäften zieIIili(j.h nahekam;zuzula~sen, s'oferne 

ihre Tätigkeit nicht nuf Gewinn bcrcchp.ct V7.ar. 

Während der nati:malsozialistischcm Gewaltherrsohaft in Österreich wurde 
. . . 

der übcrwicgündc Teil dieser Untcrstüt zungsvercinc aufgelöst r:.nd ihre' Tätigkeit auf 

Versicherungsgesellschaften übcrtrugeno.Anlässlich der Beratung des Vcrcins-Rcor­

gnnisationsgosotzcs, das u.u .. die Wiedererrichtung dQr von den Natioilalsozia1isten 
r 

aufgelösten Vereine zum Gegenstand hut, wurde im S~mmcr 1945 BcitGns der 

hovie"risohen S1(n.tl.tsrcgierung der Beschluss gefasst, Vereine, die nach ihnn Sta.. 

tuten versichel'unesähnliche Leistungen (S.t.orbe.gc1d,,' Unt ersttJ,t.zuugc:n , Bestattungs­

geldor, Krankcnunterstützungon1 Leistungen "Sei -tLngJ..U.eksfällcnu.dgl.) auch ohne 

Rechtsanspruch an ihre Mitgliüder erbringen, von der Reaktivierung o.uszuschlicssen. 

Für diesen Beschluss der Provisorischen Stn.:ltsregierung, dor. i!l §:.A, Abs.1 des 

Vereins-Rcorgo.nisn.tiamsgcsctzcs vom 31.Juli 1945, St"G.Bl.Nr.102, seinen Nieder­

schlag fand, war einerseits der Gesichtspunkt, dass ein Grossteil dieser Vereine 

schon vcr (bm Jahre 193!) mit der eingangs en;ähnten Bestimmung des Vereinsgesetzes 

r,.ioht. im Einklang stl~nd, a.ndcrcrseitso.'iJer die Erwäßung massgcbcnd j . dass ,die in 

_Frage stehenden Untcrstüt zunGsvercine in aller Regel nicht gCl1iJ,grrnd krlT'it !"'.,~,.~kr~jft.~ [!. 

sein können, um ihren Verpflichtungen boi eiuGrzufälligen Häufung dcl' Vcrsiohcrunes": 

fälle nachkommen zu kön..'1cn, und dass daher die Gefahr bestn.l"ld, dn.ss Personen, 

die durch Jahrzehnte in Ervrartung cin8r U!ÜOxst iit.ozung<3 lei,: tungBoi träge gezn.}J.lt 

hatten, im N~tf~ll in ihren begründeten ErTInrtungen enttäuscht werden könnten. 

Das Bundesministerium für Finanzen als Versichcrul1gs-Aufsichtsb8hörde 

hat in mehrfachen Zuschriften an das BundcsministGrium für·lnnerGs den Begriff der 

vcr~otcnen versicherungsähnlichen Leistungen näher erläutert und istdabe~ zu der 

Ansicht gelanet, dass auch die übliohen bäuerlichen Vieh ... .oder Br~dscho.den-Ul1tGr­

stützungsvereine als versicherungsähnlich allzusehensind. Gleiohzeitig hat das 

Bundesministerium für Finanzen daraufh5.ngcwicsen, das S o.uch die Neubildung und 
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itt.äE Bcsta.nds·olcher Vereine nach den G.Jltcndcn Vorschriften unzulässig I seieno 

Bei dieser SachlaGe musste das Bundesministcriun ~r Inneres dic 

Ulitc.rstehcnden Vereinsbehörden anweisen, solche Vereine mit versichcrungf;ähnlichen 

Lcistung~nuntor Hinweis nuf dasVcrb'ot nach § 2 des Vereinsgesetzes 1867 aufzu­

lösen, bezw. ihre Bildung oder UQbildung zu untersagen. 

AnlässliOh ~er po.rlnoentarisohen Eerntungder Regierungsvorlage, 

betreffend die Novelle ztm Vcrcins-Rcorßal1isationsgcsetz . wurde auf 

Grund der E?ltschlicssung des :Bundesrates vo:n 7 0 Februnr 1947 im Verfn.ssuncsnusschus s 

des Ntitionnlratcs der Beschluss gefasst, die BestiL1n1un,c des § 4, Abs.l, des Vercins­

Rcorgo.nisationsgesctzcsdu}lin n.bzuändern,duss Vereine mit vcrsicher-unesähnlichcn 

Leistungen wieder errichtet werden dUrfenß wenn dics~ Leistungen im volkswirt­

schaftliohen oder $ozialen Interesse liegen und im Einzelfall ohne Rechtsanspruch 

der Mitglieder VOlIl Vereinsvorstand festgesetzt .. werden., 
. . 

Diese ForI!lUlierung, der sowohl d 0.8 Bundo8ministeriUIJ für Innc;irus 0.15 

nuch dq.s Bundesm-:'llisteritlm für Finnnzcn zUGestimw.t ho.ben, würde zweifellos nus .. 

__ reiohcn, um die. Interessen ,der bällerliohen Unterstützungsvereine Zll wahren. Falfs 

diese Best1nn;lUpe GC3Gtzes!-cro.ft .:.rlo.ngt hätte, .hätten die da#n enthaltenen Gru..l1cl­

sätze no.tur[,.renäss auoh auf bestehende und neu gebildete Vereine der eleichen 

Art Anvvendung. gefunden, da. in allen diesen Fällen die gleiohen Gesichtspunkte 

gelt'cn tMlssen. 

Bedauerlicherweise hnben sich bei der Vcru.bsc?ic d.1l.n3d'~r Novelle zoo 

Vereins""Reo~ga.nisn.tionsecsetz in Nc..tion::.lrat Schwierigkeiten ergeben, so dass 

die Vorluge nooh llioht ir.1 vollen UmfanGe vor&> sohiedet werden konnte. 

Solange dies nioht der Fall ist, sind die Vereinsbehörden jedahh nn 

die in Yereins .. Reorga.nisD.tionsgcsetz in soincr dcrzeitigon Fassung enthnltcnqn 

Bestimmungen gebunden, von denen sie i1:1 Wego der Interyretation. nioht abzugehen 

vermößen" 

Es könnte dnhoT den der vorliegenden Anfrage zu Grunde licgend,cn 

Wunsche run ehesten da.duroh Reclmung getragen werden, wenn die derzeit noch io 

V(;rf'uss~gsp.usschuss des Nationalrates in Behandlung stehende Vel'cins,.,Rcorgani­

sat.ionf!gcsetz':'Novell~ einor boschleunigton ErlediGUnG zugcf.Uhrt v/t!rdc. 

-.-.~ .,-.. -.., .... -
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